
 

Stadt Sangerhausen  
 

  
 
 
 
 

Sangerhausen, 08.06.2023 
 

Beschlussvorlage BV/601/2023 
__________________________________________________________________________ 

 

Erarbeiter: FB Stadtentwicklung und Bauen Erstellt am: 23.05.2023 
  Status: öffentlich 
Einbringer: Oberbürgermeister 

 
 
Gegenstand: 
Beschluss der Abwägungen der Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher 
Belange und betroffener Bürger zur Gestaltungssatzung 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 in 
der aktuellen Fassung, in Verbindung mit § 85 Abs.1, Satz 1 Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der aktuellen Fassung;  
Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung  
 

 
Verweisungen und -beratungen 

Gremium Beratung am: 

Verwaltungsleitungssitzung 07.06.2023 
Sanierungsausschuss 14.06.2023 

Hauptausschuss 28.06.2023 

Stadtrat 29.06.2023 
 
 
 
Begründung: 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Auslegung des Entwurfes der Änderung 
der örtlichen Bauvorschrift über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung von 
baulichen Anlagen in der Kernstadt der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen 
(Gestaltungssatzung) ist abgeschlossen. 
 

Die beabsichtigte Änderung wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 14.12.2022 zugesandt 
und lag vom 17.02.2023 bis zum 17.03.2023 für die Öffentlichkeit zur Einsicht im 
Sanierungsbüro aus. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden als Anhang beigefügt. 
 
Der Stadtrat wird aufgefordert, die Abwägung der vorgebrachten Anregungen und 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Organisationen, der Nachbargemeinden 
entsprechend der in der Anlage beigefügten Abwägungsvorschläge zu beschließen. 
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Finanzbedarf: 
Es ist keine Mittelbereitstellung erforderlich. 
 
 
Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt die Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Hinweise der 
Öffentlichkeit, der Organisationen, der Nachbargemeinden entsprechend der in Anlage 
beigefügten Abwägungsvorschläge für die Änderung der örtlichen Bauvorschrift über 
besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen in der Kernstadt 
der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen (Gestaltungssatzung).  
 
 
Bemerkung: 

Veröffentlichung: 
tritt in Kraft am: Tag nach der Veröffentlichung 
 
 
 
Anlage/n 
Übersicht Stellungnahmen 
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